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DEAL-Konsortium und  
Springer Nature erneuern Open-
Access-Vereinbarung 

Im Rahmen der neuen Fünf-Jahres-Verein-
barung 
•  �können Forschende teilnehmender Insti-

tutionen weiterhin in den Open-Access- 
und hybriden Springer-, Palgrave- und 
Adis-Zeitschriften sowie in den Open-Ac-
cess-Titeln von Nature und den BioMed-
Central-Zeitschriften veröffentlichen,  

•  �profitieren teilnehmende Institutionen 
nach wie vor von attraktiven Konditio-
nen, wenn ihre Forscherinnen/Forscher 
Open Access (OA) publizieren, 

•  �behalten Forschende teilnehmender 
Einrichtungen den Lesezugang zu Arti-
keln aus dem gesamten Springer-, Pal-
grave- und Adis-Portfolio.

Die Vereinbarung, die am 24. November 
von Springer Nature und der MPDL Servi-
ces gGmbH als die DEAL-Verträge umset-
zende Einrichtung unterzeichnet wurde, 
läuft von 2024 bis 2028. Sie umfasst nicht 
die Hybrid-Zeitschriften der Marke Nature. 
Die Parteien beabsichtigen, die Diskussion 
über diese Titel im nächsten Jahr mit Blick 
auf den Ende 2024 auslaufenden Rah-
menvertrag der Max Planck Digital Library 
fortzusetzen. „Diese Vereinbarung ist ein 
Erfolg für die Wissenschaft. Sie stärkt den 
Wandel des wissenschaftlichen Publizie-
rens hin zu Open Access als Standard und 
bietet eine längerfristige und nachhaltige 
Perspektive. Ich freue mich besonders, dass 
der Vertrag den Aspekt des Datenschutzes 
und die damit einhergehenden Erwartun-
gen der Wissenschaft berücksichtigt.“, so 

Gerard Meijer, Direktor des Fritz-Haber-
Instituts der Max-Planck-Gesellschaft, der 
für DEAL die Verhandlungen führte.
https://deal-konsortium.de/en/agree-
ments/springer-nature  
https://deal-konsortium.de/vertraege/
springer-nature

Mein Job Bibliothek 
Die gemeinsame Fachkommission der Bi-
bliotheksverbände BIB, dbv und VDB hat 
das Webportal meinjob-bibliothek.de ge-
launcht. Das Ziel: Einblicke in die vielfältigen 
Arbeitsfelder in Öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken zu geben, über 
Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglich-
keiten zu informieren sowie Entwicklungs-
programme für Bibliothekspersonal vorzu-
stellen. Angesichts des branchenübergrei-
fenden Fachkräftemangels sollen mit dem 
Portal Vielseitigkeit und Attraktivität der 

Arbeit in Bibliotheken aufgezeigt werden, 
insbesondere da in vielen Bibliotheken ein 
Generationenwechsel bevorsteht. Dr. Ute 
Engelkenmeier, Vorsitzende der Kommis-
sion Personalgewinnung sowie des BIB er-
klärte dazu: „Das Berufsfeld Bibliothek bie-
tet nicht nur eine spannende Möglichkeit, 
in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten 
und die Informationsfreiheit zu fördern. 
Die Arbeit in Bibliotheken bietet auch ei-
nen sicheren Beruf im öffentlichen Dienst. 
Gefragt sind nicht nur Menschen mit bib-
liothekarischen Fachkenntnissen, sondern 

auch mit hohen kommunikativen und so-
zialen Kompetenzen, Erfahrungen in der 
Medienbildung, im Marketing, im IT- oder 
Open-Science-Bereich. Mit unserer neuen 
Webseite wollen wir insbesondere junge 
Menschen, Hochschulabsolvent:innen und 
Quereinsteiger:innen für das Arbeitsfeld Bi-
bliothek begeistern und sie ermutigen, sich 
für eine Tätigkeit in einer Bibliothek zu be-
werben.“
www.bib-info.de
www.bibliotheksverband.de

Zeutschel als „Best of German 
Industry“ ausgezeichnet
„German Standards“, eine Initiative der 
ZEIT-Verlagsgruppe, ernennt Zeutschel zu 
einem Vorbild der deutschen Wirtschaft. 
Ausgewählt von einer Wirtschaftsjury er-
hält das Tübinger Unternehmen die Aus-
zeichnung „Best of German Industry“, dazu 

zählen 52 Weltmarktführer, die für Inno-
vationsstärke und Kreativität stehen und 
in ihrer Region besonders tief verwurzelt 
sind. Die Auszeichnung überreichte Dr. 
Florian Langenscheidt, Publizist und Un-
ternehmer, in Berlin Zeutschel Geschäfts-
führer Christian Hohendorf. Zusätzlich er-
hält Zeutschel einen Eintrag in dem Bild-
band „German Standards – Best of Ger-
many Industry“, Herausgeber Dr. Florian 
Langenscheidt.
www.zeutschel.de
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KIT-Bibliothek mit freiem 
Bibliothekssystem Koha 

Als erste Universitätsbibliothek Deutsch-
lands hat die Bibliothek des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) das freie Bi-
bliotheksmanagementsystem Koha einge-
führt. „Die Einführung von Koha markiert 
nicht nur einen Meilenstein für unsere Bi-
bliothek, sondern ist auch ein Beitrag zur 
Förderung des Open-Source-Gedankens. 
Wir sind nun Teil einer großen internati-
onalen Anwendergemeinschaft, von der 
wir profitieren und zu der wir umgekehrt 
auch gerne beitragen wollen.“, betont Dr. 
Arne Upmeier, Direktor der KIT-Bibliothek. 
Bei dem 20-monatigen Migrationsprojekt 
wurde die KIT-Bibliothek von der Koha-
Community sowie vom Bibliotheksservice-
Zentrum Baden-Württemberg unterstützt.
Der Systemwechsel zu Koha bringt Verbes-
serungen hinsichtlich Funktionalität und 
Nutzbarkeit mit sich. So ermöglicht es die 
freie Software, das Bibliotheksgeschehen 
in die IT-Infrastruktur einer Gesamteinrich-
tung zu integrieren mit der praktischen 
Konsequenz: Nutzerinnen und Nutzer des 
KIT, aber auch der Hochschule Karlsruhe 
und der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg Karlsruhe können sich nun ein-
fach mit den Zugangsdaten ihrer jeweili-
gen Hochschule anmelden, um auf Dienst-
leistungen wie Bibliothekskatalog oder 
Ausleihe zuzugreifen. Ein separat geführ-
tes Konto bei der KIT-Bibliothek ist nicht 
mehr erforderlich. Eine andere wichtige 
Neuerung ist die zusätzliche Bereitstellung 
einer komplett englischsprachigen Benut-
zeroberfläche für internationale Nutzerin-
nen und Nutzer.

Gesucht: „Bibliothek des Jahres 
2024“ und „Bibliothek des Jahres 
2024 in kleinen Kommunen und 
Regionen“ 

Der dbv und die Deutsche Telekom Stif-
tung schreiben die Auszeichnung „Biblio-
thek des Jahres 2024“ aus. Die Auszeich-
nung ist der einzige nationale Bibliotheks
preis in Deutschland und wird jedes Jahr 
am 24. Oktober – am Tag der Bibliotheken 
– verliehen. Sie würdigt Bibliotheken aller 
Sparten und auch aller Größen. Prämiert 

wird vorbildliche und innovative Biblio-
theksarbeit unter Nutzung von digitalen 
Angeboten und Services. Der Preis ist mit 
20.000 Euro dotiert.
Zum fünften Mal wird auch die Auszeich-
nung „Bibliothek des Jahres in kleinen Kom-
munen und Regionen“ verliehen. Ausge-
zeichnet werden kleinere Bibliotheken in 
Städten und Gemeinden mit bis zu 50.000 
Einwohnern für ihre innovative Bibliotheks-
arbeit und ihr regionales Engagement. Der 
Preis ist mit 7.000 Euro dotiert und würdigt 
Bibliotheken aller Sparten. 
Vorschlagsberechtigt für beide Preise sind 
Bibliotheksleitungen, die Vorsitzenden der 
Sektionen, Landesverbände und Kommis-
sionen des dbv sowie die Jurymitglieder. 
Eine Eigenbewerbung ist ebenfalls mög-
lich. Einsendeschluss ist der 31.03.2024. 
www.bibliotheksverband.de/auszeichnun-
gen

Digitales Langzeitarchiv von 
ZB MED erhält CoreTrustSeal
Mit verschiedenen Strategien und einem 
Langzeitarchivierungssystem begegnet 
die Digitale Langzeitarchivierung von ZB 
MED – Informationszentrum Lebenswis-
senschaften Gefahren wie z.B. versehentli-
ches Löschen oder fehlende Software zum 
Öffnen der Dateien oder Insolvenz des ur-
sprünglichen Verlages und sichert damit 
den dauerhaften Erhalt der Publikationen. 
Das CoreTrustSeal bestätigt nun auf Grund-
lage eines umfassenden Zertifizierungspro-
zesses, dass das Digitale Langzeitarchiv von 
ZB MED vertrauenswürdig ist und verläss-
lich die Weiterverwendbarkeit von wissen-
schaftlichen Publikationen sichert. 
Um das CoreTrustSeal zu erhalten, ist die 
Erfüllung von 16 Kriterien notwendig, 
beispielsweise in den Bereichen Organi-
sation, Metadaten, Prozesse oder Erhal-
tungsmaßnahmen. Die Erfüllung dieser 
Kriterien wird durch Selbstevaluierung 
und öffentliche Dokumentation dargelegt. 
Zwei externe Gutachterinnen/Gutachter 
evaluieren dann die Einreichung. Die Zer-
tifizierung bescheinigt, dass die Digitale 
Langzeitarchivierung einer Einrichtung in 
den geprüften Bereichen transparent und 
vertrauenswürdig arbeitet.

Das System zur Langzeitarchivierung nutzt 
ZB MED gemeinsam mit TIB – Leibniz-In-
formationszentrum Technik und Natur-
wissenschaften und ZBW – Leibniz-Infor-
mationszentrum Wirtschaft. Jede der drei 
Einrichtungen arbeitet in ihrem jeweiligen 
abgeschlossenen Bereich.
•  �CTS Kriterien 2020-2022
•  �Warum sind digitale Daten in Gefahr und 

was kann die digitale Langzeitarchivie-
rung tun? Digitale Langzeitarchivierung 
und Retrodigitalisierung bei ZB MED.

•  �ZB MED erklärt: Digitale Langzeitarchi-
vierung (YouTube-Video) 

•  �Schätze für die Wissenschaft – Retrodi-
gitalisierung und digitale Langzeitarchi-
vierung (YouTube-Video) 

Stadtbibliothek Hannover muss 
Medienbeschaffung europaweit 
ausschreiben
Hannover setzt sich für die Modifizierung 
des EU-Vergaberechts ein, denn die bis-
herige Praxis der Medienbeschaffung der 
Stadtbibliothek Hannover ist nicht EU-
vergaberechtskonform. Die Medienbe-
schaffung muss europaweit ausgeschrie-
ben werden. Lokale Anbietende dürfen 
weder bevorzugt noch benachteiligt wer-
den. Zu diesem Ergebnis kommt ein von 
der Landeshauptstadt Hannover bei einer 
auf Vergaberecht spezialisierten Kanz-
lei in Auftrag gegebenes Gutachten. Es 
bestätigt damit die Einschätzungen von 
Rechnungsprüfungsamt und städtischer 
Rechtsabteilung. Zugleich zeigt das Gut-
achten auch auf, dass Chancen bestehen, 
mittelfristig über eine Modifizierung des 
EU-Vergaberechts (Ausnahmetatbestände 
im Vergaberecht) neue Wege gehen zu 
können.
In dem Gutachten heißt es dazu: „§§ 107 
und 116 GWB ordnen jeweils für be-
stimmte Auftragsgegenstände an, dass 
diese nicht in den Anwendungsbereich 
des GWB-Vergaberechts fallen. Die vor-
stehend begutachtete Beschaffung von 
Medien lässt sich dort jedoch nicht ein-
ordnen. Eine Erweiterung dieses Kata-
logs an Ausnahmetatbeständen kann 
nur durch die EU-Institutionen erfolgen, 
weil es sich bei den genannten Vorschrif-
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ten um eine Umsetzung der o.g. Richtli-
nie 2014/24/EU handelt.“ Entsprechende 
Gespräche mit den Europaabgeordneten 
werden zurzeit durch Oberbürgermeister 
Belit Onay forciert.
Da Medienbeschaffungen der Landes-
hauptstadt Hannover auch unterhalb der 
EU-Schwellenwerte in den Anwendungs-
bereich des Vergaberechts fallen, müssten 
analoge Anpassungen auch im Nieder-
sächsischen Tariftreue- und Vergabege-
setz vorgenommen werden. Hier heißt es 
im Gutachten: „Unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte regelt nicht der Bund das ver-
gaberechtliche Rechtsregime, sondern 
die Länder in eigener Verantwortung. 
Eine sachliche Ausnahmevorschrift, 
welche die Beschaffung von (preisge-
bundenen) Medien von der Geltung ver-
gaberechtlicher Vorschriften freistellen 
würde, existiert hier ebenfalls nicht. Für 
die Schaffung eines eventuellen Ausnah-
metatbestands für den hier betroffenen 
Warensektor wäre der niedersächsische 
Landesgesetzgeber zuständig.“ 
Daher wird sich die Landeshauptstadt 
Hannover für eine Modifizierung des Ver-
gaberechts auch auf Landesebene einset-
zen.
Parallel dazu werden die Gespräche von 
Stadtbibliothek und niedersächsischem 

Börsenverein des deutschen Buchhandels 
erneut aufgenommen. Ziel ist es, gemein-
sam das Vergabeverfahren EU-rechtskon-
form und partnerschaftlich aufzustellen 
und die Vergabe so zu gestalten, dass der 
örtliche Buchhandel ebenfalls eine Chance 
hat, berücksichtigt zu werden. „Wir werden 
alles daransetzen, dass entsprechende In-
itiativen auf EU-Ebene ergriffen werden. 
Dies ist umso wichtiger, als bundesweit 
viele Kommunen nach Hannover schauen, 
weil sie vor derselben Herausforderung 
einer Ausschreibung stehen.“, so Kulturde-
zernentin Konstanze Beckedorf. „Die kon-
struktiven und vertrauensvollen Gesprä-
che mit dem norddeutschen Börsenverein 
werden fortgesetzt. Die gemeinsame Su-
che nach einem ‚hannöverschen Weg‘ zum 
Umgang mit den nun gesichert vorliegen-
den Rahmenbedingungen bleibt das Ziel 
der Stadtbibliothek. Die Buchhandlungen 
sind für uns schon immer mehr als nur 
wirtschaftliche Partner:innen gewesen, 
und dies soll auch so bleiben.“, ergänzt 
Prof. Dr. Tom Becker, Direktor der Stadtbi-
bliothek Hannover. Die Stadtbibliothek, 
eine Organisationseinheit der Kommunal-
verwaltung der Landeshauptstadt Hanno-
ver, wird nun aufgrund des Auftragswertes 
ihre Medienbeschaffung des deutschspra-
chigen Buchbestands europaweit aus-

schreiben. Ein erster Entwurf des neuen 
Verfahrens soll in Absprache mit der Rats-
politik erarbeitet und zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Jährlich steht ein Etat 
von ca. 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. 
Die Beschaffung der deutschsprachigen 
Bücher in einem (stark schwankenden) 
Umfang von bis zu 615.000 Euro erfolgt ak-
tuell überwiegend im lokalen Buchhandel, 
ohne dass ein Vergabeverfahren durchge-
führt wurde. In der Vergangenheit war mit 
Blick auf das Buchpreisbindungsgesetz 
(BuchPrG) davon ausgegangen worden, 
dass ein Vergabeverfahren nicht erforder-
lich sei, da ein wirtschaftlicher Vorteil nicht 
erzielt werden würde.
Das Vergaberecht soll sicherstellen, dass 
die öffentliche Hand wirtschaftlich be-
schafft und Steuergelder sparsam und 
sachgerecht verwendet. Es soll den fairen 
Wettbewerb der Anbietenden fördern und 
für alle Bewerbenden ein transparentes 
und nichtdiskriminierendes Verfahren si-
cherstellen. Nach jüngerer Rechtspre-
chung werden in das Wirtschaftlichkeits-
gebot neben dem Preis auch weitere As-
pekte einbezogen. Der Wunsch nach mehr 
Transparenz der Vergabe ist ein Gebot, das 
somit nun auch auf die Vergabe der Me-
dien anzuwenden ist. In §97 Abs. 1 GWB 
heißt es:
„Die Vergabe sorgt bei allen Beteiligten für 
Transparenz und Planbarkeit.“
Die Konsequenz: Das bisherige Ziel der re-
gionalen Wirtschaftsförderung (Bevorzu-
gung lokaler Buchhandlungen) stellt bei 
der Vergabe nunmehr kein Kriterium dar, 
es besteht im Gegenteil ein Diskriminie-
rungsverbot, d.h. lokale Anbietende dür-
fen weder bevorzugt noch benachteiligt 
werden. Diese Konsequenz trifft nicht nur 
Hannover.
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Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und Prof. Dr. Tom Becker, Direktor Stadtbibliothek 
Hannover beim Pressetermin am 15. Januar in der Stadtbibliothek Hannover


